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Bauerneuerung/Verkehrswesen

«  Elektroverteilkasten fiir den Einbau
der speicherprogrammierbaren Steue-
rung (Prinzipschema).

Steuerung

Die Anlagen werden nur im Nie-
dertarif (22 bis 6 Uhr) und bei Bedarf in
Betrieb gesetzt.

Pro Briickenabschnitt sind je sechs
Temperatur-/Feuchte-Messumformer  in-
stalliert. Die Analogwerte der Fiithler wer-
den in Digitalwerte umgewandelt und
tiber ein Feldbus-System (Dupline) an die
speicherprogrammierbare Steuerung ge-
leitet und verarbeitet. Der hochste Feuch-
tewert eines Fiihlers pro Briickenabschnitt
steuert das entsprechende Entfeuchtungs-
gerit.

Die Betriebsdatenerfassung orientiert
den Bauherrn tiber das Langzeitverhalten
der klimatischen Verhiltnisse in der
Briicke sowie tiber den wirtschaftlichen
Betrieb der Entfeuchtungsanlagen.

Richard Hirt, Ziirich

Schweizer Ingenieur und Architekt

Betrieb der Trockenluftanlage

Die Inbetriebsetzung der drei Anlagen
erfolgte im Mai 1996. Innerhalb von nur
acht Wochen konnte die relative Feuch-
tigkeit in der Briicke auf die angestrebten
50 bis 60% abgesenkt werden.

Der einwandfreie Betrieb der Anlagen
verlangte prizis eingestellte Prozessluft-
mengen. Auch mussten noch verschiede-
ne Betriebsoptimierungen an den Kilte-
kreisliufen vorgenommen werden.

Da das Entfeuchtungsgerit intern au-
tomatisch zwischen Sommer- und Win-
terbetrieb umschaltet, war es wegen der
extremen Temperaturunterschiede in der
Briicke ratsam, eine Winter- wie Som-
merabnahme durchzufiithren.

Zusammenfassend kann gesagt wer-
den, dass die Feineinstellungen am Gerit
sowie an der Luftmengenverteilung bis
zum einwandfreien Betrieb simtlicher An-
lagen noch mehrere Wochen in Anspruch
nahmen.
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Wer hat Angst vor 40-Tonnern?

Vor noch nicht allzu langer Zeit galt
die 28-Tonnen-Limite fiir Lastwagen
aus technischen und umweltpoliti-
schen Griinden als «heilige Kuh» der
schweizerischen Verkehrspolitik.
Mit der jungsten flaichendeckenden
Ausweitung der Radialzonen fiir den
44-Tonnen-Containerverkehr und
der Offerte der Schweiz an die EU,
zuerst 34-Tonner, spater auch 40
Tonnen schwere Lastwagen in der
Schweiz zuzulassen, ist ein Tabu ge-
fallen, und niemand hat sonderlich
aufgemuckt. Die frither vorgescho-
benen technischen Argumente
haben offensichtlich ausgedient.

Die gesetzlichen Vorschriften zur Begren-
zung der Hochstgewichte und Abmessun-
gen der Strassentransportfahrzeuge haben
- neben den Abgaben und Steuern - einen
massgeblichen Einfluss auf die Giitertrans-
portpolitik, insbesondere auf die Auftei-
lung zwischen Bahn- und Strassentrans-
port.
sind stark geprigt durch spezifische natio-

Die schweizerischen Vorschriften
nale wirtschafts-, raumordnungs- und
umweltpolitische
Bediirfnisse.

Im Zuge moglicher Abkommen zwi-
schen der Schweiz und der Europiischen

Besonderheiten  und

Union missten die einschligigen Normen

beziiglich der Strassenfahrzeuge fiir den
Giiterverkehr in nationales Recht tiber-
nommen werden. Eine erste Harmonisie-
rung beztiglich der Abmessungen und der
Achslasten (Bild 1) wurde in den Jahren
1994 und 1995 vorgenommen [1], [2], [3].

Auf dem schweizerischen Strassen-
netz bildet zurzeit die 28-Tonnen-Limite
immer noch ein Grundprinzip der Ver-
kehrspolitik. Selbstverstindlich verkehren
auf den Schweizer Strassen schon heute
Fahrzeuge, welche technisch auf den EU-
Standard von 40 Tonnen ausgelegt sind.
Allerdings haben sie die in der Schweiz
zulissigen Gesamtgewichte und Achs-
lasten einzuhalten.

Fiir die Gewichtslimite von 28 Tonnen
gilt eine Toleranz von 5%, fiir den Trans-
port von Holz gar eine solche von 15%, so
dass de facto die zulidssigen Maximalge-
wichte bei 29,4 Tonnen bzw. bei 32,2 Ton-
nen liegen. In den vom Eidg. Justiz- und
Polizeidepartement (EJPD) 1991 festge-
legten 10 km breiten Grenzzonen dirfen
im grenziiberschreitenden Verkehr Last-
wagen mit einem Gesamtgewicht von 40
Tonnen verkehren [4]. Fir den grenz-
iberschreitenden kombinierten Verkehr
(ISO-Container) sind ab bestimmten Ver-
ladebahnhofen innerhalb vorgeschriebe-
ner Grenzen (seit dem 1. August 1997 in
cinem Umkreis von 30 km) sogar Ladun-
gen bis 44 Tonnen zulissig. Bei der heute

Vergleich CH EU

Gesamtgewichte Tonnen Tonnen

Lastwagen 2 Achsen 18,0 18,0
3 Achsen 26,0 26,0
4 Achsen 28,0 32,0
Sattelschlepper  5Achsen 28,0 40,0
Achslasten
Einzelachse 10,0 10,0
Antriebsachse 11,5 115
Doppelachse 18,0 18,0
Dreifachachse 24,0 24,0
1

Vergleich Lastwagen EU/CH (Stand 1.1.1996)

geltenden maximalen Achslast ist eine
Uberschreitung von 2% zulissig, so dass
die Einzelachse 10,2, die Antriebsachse 11,7
Tonnen nicht tiberschreiten darf.

Zur Senkung der Anzahl Fahrten, der
Fahrzeugkilometer und letztlich der Trans-
portkosten geht die Entwicklung weltweit
in Richtung hoherer Gesamtgewichte. Da-
durch lisst sich der Nutzlastanteil am Ge-
samtgewicht von etwa 40% bis deutlich
tber 60% steigern. Bemerkenswert ist die
Tatsache, dass die zulissigen Achslasten im
EU-Bereich nicht ansteigen. Die Schweiz
hat 1996 in Angleichung an die EU sogar
die Hochstlast fiir die Antriebs-Einzelach-
se von 12,0 auf 11,5 Tonnen zuriickge-
nommen (Revision VTS 1995).

Es stellt sich die Frage, wie sich die
hoheren Gesamtgewichte von 32 bzw. 40
Tonnen auf den Lebenszyklus der Strassen
auswirken werden. Es wird befiirchtet,
dass vor allem auch bei den schwiicher di-

mensionierten  Strassenoberbauten  der




Verkehrswesen

Kantons-, Gemeinde- und Giiterstrassen
im lindlichen Raum vermehrte Schiiden
auftreten kdnnten. Zu dieser Problematik
bestehen aber nur spirliche Untersuchun-
gen [5], [6], [7].

Die Gebrauchstauglichkeit bzw. der
Qualititszustand einer Strasse wird durch
den sogenannten Befahrbarkeitswert aus-
gedriickt. Dieser Wert ist ein Mass fiir die
Ebenheit der Strasse in Lings- und Quer-
richtung sowie fiir das Ausmass der Risse
und Flickstellen. Durch die Verkehrsbean-
spruchung und die dadurch verursachten
Schiden wird die Befahrbarkeit eciner
Strasse zunehmend reduziert, bis nach
einer bestimmten Verkehrsbelastung
(Nutzungsdauer) ein unterer Interven-
tionswert erreicht wird und der Befahr-
barkeitswert durch eine Instandsetzung
oder eine Verstirkung wieder angehoben
werden muss. Die Verkehrsbelastung wird
durch die Anzahl der Achslastwechsel an-
gegeben. Die Wirkung der verschieden
schweren Achslasten und der unterschied-
lichen Achskonfigurationen wird mit Hilfe
von Lastiquivalenzfaktoren auf eine soge-
nannte dquivalente Normachslast von 8,2
Tonnen (18 Kilopounds) bezogen. Im
Rahmen des AASHTO-Road-Tests und
weiterer Untersuchungen [8], [9] konnten
diese Aquivalenzfaktoren (Schadenwir-
kung) verschiedener Achslasten und
Achskonfigurationen empirisch bestimmt
werden (Bild 2). Es hat sich gezeigt, dass
die Schadenwirkung ungefihr in der vier-
ten Potenz mit der Grésse der Achslast zu-
nimmt. So hat z.B. ein beladener Lastwa-
gen etwa die gleiche Schadenwirkung auf
die Tragstruktur des Oberbaus wie rund
20000 Personenwagen. Letztere konnen
somit bei der strukturellen Bemessung des
Oberbaus vernachlissigt werden. Bemer-
kenswert ist der giinstige Einfluss der Tan-
dem-und Tripleachsen, die sich dank einer
guten Lastverteilung sehr schonend auf
den Oberbau auswirken. So hat beispiels-
weise ein Durchgang der maximal zuliissi-
gen 24-Tonnen-Tripleachse weniger als
einen Drittel der Schadenwirkung (Last-
iquivalenzfaktor 1,5) der 11,5-Tonnen-Ein-
zelachse (Lastiquivalenzfaktor 4,8). Die
1996 cingefiihrte Reduktion der zulissigen
Achslast der angetricbenen Einzelachse
von 12 auf'11,5 Tonnen entspricht ciner Ge-
wichtsreduktion um 4%; sie bewirkt eine
Reduktion der Schadenwirkung um 18%.
Weitere Faktoren, wie strassenschonende
Fahrzeugfederungen und Fahrzeugreifen,
Reifendruck usw., sind in den dargestell-
ten Schadenfaktoren nicht beriicksichtigt.

In den meisten Lindern basieren die
Normen fiir die Bemessung der Schicht-
dicken des Strassenoberbaus auf dem Kon-
zept  des  massgebenden  Dimensionie-
rungsverkehrs (in Normachslasten) fiir
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einen Zeitraum von 20 bis 40 Jahren. Es er-
scheint plausibel, dass mit zunehmender
Verkehrsbelastung auch die Schichten des
Strassenoberbaus dicker bemessen wer-
den miissen.

Vor dem Hintergrund der zum Teil
schon heute giiltigen hoheren Gesamtge-
wichte und der noch hoéheren EU-Ge-
wichte stellt sich die Frage nach der Scha-
denwirkung dieser Transportfahrzeuge.
Die Annahme, dass die grosseren Gesamt-
gewichte auch gréssere Strassenschiden
verursachen, ist eindeutig falsch. Es ist
nimlich zu berticksichtigen, dass die glei-
che Giitermenge mit Lastwagen transpor-
tiert werden kann, die beziiglich der Scha-
denwirkung giinstigere Achskonfiguratio-
nen aufweisen und/oder dank grosserer
Nutzlast weniger Fahrten notwendig ma-
chen. Ein guter Vergleich wird ermoglicht,
wenn die Schadenwirkung (Lastiquiva-
lenzfaktoren) pro Tonne Nutzlast angege-
ben wird. Eine Ubersicht iiber einige in der
Schweiz und in der EU gebriuchliche
Fahrzeuge zeigt Bild 3. Diese Werte wur-
den allerdings unter der Annahme be-
stimmt, dass die Nutzlast voll ausgeniitzt
werden kann, was je nach Transportgut
nicht immer der Fall ist.

Den ungiinstigsten Lastiquivalenz-
faktor mit 0,54 pro Tonne Nutzlast weist
erwartungsgemiss der zweiachsige Last-
wagen auf. Sein Gesamtgewicht wurde
1994 in Angleichung an die EU ohne viel
Aufhebens von 16 auf 18 Tonnen herauf-
gesetzt, obwohl diese Erhéhung des zuliis-
sigen Gesamtgewichts um 12,5% cine Ver-
grosserung der Schadenwirkung um 35%
zur Folge hatte. Ebenfalls ungiinstig ist der
klassische schweizerische Anhiingerzug
mit je zwei Achsen an Lastwagen und An-
hiinger. Mit zunchmender Zahl der Ach-

zulassige
Achslasten CH

sen, insbesondere in Kombination mit den
lastmissig giinstigen Doppel- und Triple-
achsen, liegen auch die EU-konformen
Vierachslastwagen und finfachsigen Sat-
telschlepper mit Lastiquivalenzfaktoren
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Diese Darlegungen zeigen, dass sich
die vier- und funfachsigen Lastwagen und
Sattelschlepper mit EU-konformen hohe-
ren Gesamtgewichten glinstig auf das Bau-
werk Strasse auswirken. Der Einsatz von
Vierachslastwagen mit einem Gesamtge-
wicht von 32 Tonnen und von fiinfachsi-
gen Sattelschleppern mit einem Gesamt-
gewicht von 40 Tonnen ist 6kologisch,
6konomisch und technisch zweckmissig.
Diese Aussage gilt natiirlich nur fiir die

Giitermenge transportiert wird, was ins-
besondere beim Giiternahverkehr der
Fall sein diirfte, auf den etwa 80% der
Transporte entfallen. Beim Fernverkehr
diirfte die Produktivititszunahme bei
den Lastwagen von bis zu 50% dazu
beitragen, dass sich der Giiterverkehr
noch weiter von der Schiene auf die
Strasse verlagert.

Dieser Mehrverkehr wiirde vor allem
beim Transitverkehr zu einer stirkeren Be-
anspruchung und somit zu einer vorzeiti-

Zuschriften

Zum Antrag des
Zukunftsrates

Der Zukunftsrat des SIA hat seine Folge-
rungen verdffenticht (Direktversand an
alle SIA-Mitglieder, Anm. d. Red.). Auf
dickem Papier und in nicht zu tibersehen-
dem Format, mit teilweise ausklappbaren
Seiten, zweifarbig, in je zwei Landesspra-
chen. Auch die Gestalter haben an diesem
Antrag, zuhanden einer breiteren Diskus-
sion unter den Mitgliedern, schon ver-
dient. Der SIA ist ein wohlhabender Ver-
ein und lisst sich seine Vorschlige, inklu-
sive separatem Versand, etwas kosten.
Nach mehrmaligem Durchlesen glau-
be ich zu erkennen, der SIA erstrebt fiir
seine Zukunft eine starre Mammutorgani-
sation. Aus der (zu) breiten Analyse der
Vergangenheit konkrete Ableitungen zu
integricren war anspruchsvoll, ja vielleicht
unmoglich? Die vorgelegte «Vision» er-
liutert lediglich, was die Aufgabe des SIA
seit langem sein sollte! [“chrgcordnct habe
ich auch festgestellt, dass der Zugang zu
den Mitgliedern immer noch papierlastig
ist. Zwar werden die «<neuen» Medien ganz
am Schluss der guten Ordnung halber er-

withnt. So richtig iberzeugt scheintjedoch
niemand zu sein?

Immer wieder werden die zu schaf-
fenden Mitgliederkategorien —erwihnt,
ohne teure Weiterbildung innerhalb des
FORM-Formats wird die Einzelmitglied-
schaft abgewertet. Dass cine gewisse le-
benslange Weiterbildung, auch zur Erful-
lung von Qualititsanspriichen, notwendig
ist, wird nicht bestritten. Eigentlich sollte
auch ein Hochschuldiplom nicht einfach
die Mitgliedschaftim SIA garantieren. Pro-
blematisch ist, dass nur die vom Verein
planwirtschaftlich monopolisierten und
wiihrschaft ausgelegten (nachhaltig wiire
das SIA-Wort) Rezept-Kurse angerech-
net werden sollen. Weiterbildung wurde
jedoch nichtin der Schweiz erfunden, viel-
mehrbesteht plotzlich ein Zwang, das tiber
lange Zeit vernachlissigte Niveau der Mit-
telmissigkeit zu heben.

Einzelgingerische Luxuslésungen
sind jedoch fehl am Platz. Weiterbildungs-
modelle, Kurse und Inhalte missten doch
curopaweit, ja weltweit koordiniert und
mittels gegenseitiger Abkommen geregelt
werden. Die Moglichkeit zur Anrechnung
von Fernkursen tiber Internet, Selbststu-
dium und anderen Lernmethoden muss
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gen Abniitzung der Strassen fithren, wes-
halb verkehrs- und umweltpolitische Len-
kungsabgaben (Alpentransitabgabe ATA,
leistungsabhingige Schwerverkehrsabga-
be LSVA) ins Auge gefasst werden.

Die friher gedusserten technischen
Einwinde gegen die Erhohung der Ge-
wichtslimite galten als sakrosankt und
wurden kaum je hinterfragt oder genauer
untersucht. Sie waren aber willkommene
Vorwinde fir die Verkehrspolitiker, um
die Begehren auf Zulassung von 40-T6n-
nern abzuschmettern. Sie haben sich un-
terdessen jedoch als weitgehend falsch er-
wiesen, wie dies auch die vorliegende Un-
tersuchung zeigt. Gestritten wird nur noch
tiber die Hohe der Abgaben fur eine Tran-
sitfahrt. Die Angst vor den 40-Tonnern be-
steht somit letztlich nur noch darin, dass
bei einer ungentigenden fiskalischen Bela-
stung der verkehrs- und umweltpolitisch
unerwiinschte Transitverkehr mit Lastwa-
gen massiv zunehmen konnte, was dem
Verfassungsauftrag zum Schutz der Alpen
widersprechen wiirde.
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geschaffen werden. Erfiillung von Kriteri-
en in auslindischen Organisationen sollen
dabei ebenso berticksichtigt werden. Ab-
gesehen von linderspezifischen (auch
diese verschwinden zusehends mehr!) Ei-
genheiten wie Devisierung, Vergabe oder
gesetzlichen Rahmenbedingungen befasst
sich die Weiterbildungsindustrie in der
westlichen Hemisphire nidmlich mit den
gleichen Themen. Die Globalisierung der
Mirkte lisst griissen.

Zwei Drittel des Papiers befassen sich
also mit der Schaffung von neuen, selbst-
herrlichen hierarchischen und teuren
Strukturen, anstatt das bestehende Netz-
werk hochqualifizierter Mitglieder mittels
heute erhiltlicher Technik zu integrieren.
Dabei muss das Rad nicht neu erfunden
werden, es geniigt (unvoreingenommen)
tiber die Grenzen zu schauen. Das Ziel des
SIA sollte nicht die sukzessive Segrega-
tion seiner Mitglieder oder die Einrichtung
elitirer Strukturen sein. Die Erfahrung hat
doch gezeigt, dass wir mit jeder Zersplit-
terung Marktanteile und Einfluss verlie-
ren.

Der SIA soll nicht ein Normen-Verein
bleiben, er soll eine zeitgemiiss kompeten-
te Dienstleistungsinfrastrukeur bieten fiir
politisch, wirtschaftlich, kologisch, tech-
nisch oder einfach menschlich engagierte
Berufsleute.

Werner K. Riiegger, Architekt, Zollikon

10




	Wer hat Angst vor 40-Tönnern?

